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Oekingen: Baureglement/Reglement über Ersch1ie~sungsbei—
träge und —gebU.hren/Strassenklassierungsplan

Die ~o1remeii2deQ~k~en unterbreitet dem Regierungs
rat das Baureglement, das Reglement über Erschliessungsbei—
tr~ge und -gebühren sowie den Strassenh.lassiemungsplan zur
Genehmigung.

Die Gemeinde Oekingen bearbeitet zur Zeit die Ortsplanung.
Die gesamten Unterlagen der ITutzungsplanung wurden bereits
durch das Amt für Raumplanung vorgeprüft, und demnächst soll
das öffentliche Auflageverfahren durchgeführt werden, Damit
hängige Perimeterverfahren abgeschlossen werden können, er

sucht die Gemeinde den.. Regierungsrat um eine vorzeitige Ge
nehmigung des Strassenklassierungsplanes und des damit zu

sammenhängenden Reglementes über die Erschliessungsbeiträge
und —gebühren. Zudem möchte die Gemeinde auch das ]3auregle—

inent der Gesamtplanung vorziehen, damit die immer wieder

auftretenden Re chtsuns icherhe iten in Zusammenhang mit dem

neuen kantonalen Bauregl ement vermieden werden können.

Der Strassenklassiemungsplan wurde in der Zeit vom 14. No

vember bis 15. Dezember 1904 öffentlich ausgeschrieben,

ohne dass dagegen Einsprachen eingereicht wurden. Unter dem

Vorbehalt allfälliger Einsprachen, hatte der Gemeinderat
bereits an seiner Sitzung vom 0. November 1904 der Strassen—

klassierung zugestimmt. Die Gemeindeversamrnlung vom 17. De

zember 1904 genehmigte das Baureglement und das Reglement

über Erschliessungsbeiträge und —gebühren.
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Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt.

In materieller Hinsicht ist folgendes zu bemerken:

Der Strassenklasssierungsplan Stützt sich ab auf das Er«

schliessungskonzept des neuen Zonen— und Erschliessungs—

planes, welcher noch nicht rechtsverbindlich ist, Daraus

ergeben sich in rechtlicher und materieller Hinsicht, soweit

Aenderungen in der Strassenführung vorgesehen sind, mit der

heute noch rechtsgültigen Ortsplanung Konflikte. In Ab

sprache mit dem Gemeinderat werden deshalb vorläufig nur

di~Kl~ssierungen derjenigen Haupt—, Sarnmel und ~rschliessui~~

strassen genehmigt, welche bereits gebaut sind. Die übrigen,

nur geplanten Strassen -~ dabei handelt es sich ausschliess

lich um solche~s Types Erschliessungsstrasse — werden vor

läufig, d.h. bis zur Genehmigung der Ortsplanungsrevision,

zurückgestellt.

Es wird

beschlossen:

1. Das Baureglement und das Reglement über Erschliessungs—

beiträge und —gebtiaren der Einwohnergemeinde Oekingen

werden genehmigt.

2. Der Strassenklassierun~splan wird teilweise genehmigt.

Von der Genehmigung vorläufig zurückgestellt wird die

Klassierung der noch nicht genehmigten Erschliessungs«

strassen.

5, Die Gemeinde wird eingeladen, dem Amt für Raumplanung
bis zum 51.10,85 noch einen nur mit den genehmigten

Strassen kolorierten uhdmit d~m Gonehmii~yeraiW~k.«

der Gemeinde versehenen Plan zuzust~iloia»



4. Bestehende PI~ine und Gemeindereglernente verlieren ihre

Rechtskraft, soweit sie den vorliegenden widersprechen.

Genehmigungsgebühr: Fr. 300.-.-— Kto. 2000—431.00

Publikationskosten: Fr. 23.--— Kto. 2020—435, 00

Fr. 525. -- zahlbar innert~30

(Staatskanzlei Hr. 231 )ES

Der ~taatsschreiber:

Bau—Departement (2), 13i/S

Amt für Raumplanung (5), mit Akten und lgen, Reglement

Arntschreiberei Kriegs-betten, Solothurn, mit 1 r~en, Re~lement
(fo1g~~ter~

F inanzverwaltung/Deb itorenbuchhaltung (2)

Ammannamt der EG, 4566 Oekingen,~
~

)3aukommission der EG, 4566 Oekingen

Ingenieurbüro R. Enggist, Rötistrasse 22, 4500 Solothurn
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